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Masseneinwanderungsinitiative 9. Februar 2014
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Ein kurzer Rückblick

▪ Volksabstimmung über die Initiative gegen die 

Masseneinwanderung am 9. Februar 2014. 

▪ Initiative wurde vom Volk (50,3%) und den Ständen 

(17 Kantone) angenommen.

▪ Am 16. Dezember 2016 verabschiedete das Parlament das 

Ausführungsgesetz zu Art. 121a der Bundesverfassung.

▪ Am 28. Juni 2017 wurde die Vernehmlassung eröffnet –

diese dauerte bis am 6. September 2017.

▪ Der definitive Entscheid wurde Anfang 2018 durch den 

Bundesrat gefällt.
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Ziele

▪ Umsetzung MEI ohne Kontingente und Höchstwerte, aber 

mit sanftem Inländervorrang.

▪ Potenzial der inländischen Fachkräfte besser zu nutzen.

▪ Förderung der Vermittlung von gemeldeten, stellen-

suchenden Personen durch die RAV.

▪ Informationsvorsprung für gemeldete, stellensuchende 

Personen und RAV (für Berufsarten mit hoher 

Arbeitslosenquote).

▪ Rasche Integration von Flüchtlingen und vorläufig 

aufgenommenen Personen in den Arbeitsmarkt.
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Geplante Umsetzung – die wichtigsten Punkte

▪ Stellenmeldepflicht für Berufsarten mit  hoher 

Arbeitslosenquote (ab Juli 2018 ≥ 8 %; ab Jan 2020 ≥ 5 %).

▪ Arbeitgeber sind verpflichtet offene Stellen zu melden.

▪ Gemeldete Stellen unterliegen einer Publikationssperre von 

5 Arbeitstagen.

▪ RAV melden innerhalb von 3 Arbeitstagen geeignete 

Personen.

▪ Unternehmen entscheiden selbst, welche der Kandidaten 

geeignet sind (keine Vorgaben, keine Begründungspflicht).

▪ Eine Verletzung der Stellenmeldepflicht kann mit einer 

Busse von bis zu CHF 40’000 bestraft werden.



Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV

▪ Offene Stellen in Berufsarten, in denen die 

Arbeitslosenquote einen bestimmten Schwellenwert 

erreicht oder überschreitet, sind durch den Arbeitgeber 

den RAV zu melden.

▪ Gemeldet werden müssen auch Stellen der 

entsprechenden Berufsarten, die durch Arbeitsvermittler, 

Headhunter oder Temporär-Unternehmen vermittelt 

werden

7

Stellenmeldepflicht – die wichtigsten Punkte
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Bewerbung eines Stellensuchenden

▪ Während dem Publikationsverbot von 5 Arbeitstagen sind die

gemeldeten Stellen ausschliesslich für die beim RAV registrierten 

Stellensuchenden zugänglich.

Beispiel:

▪ Montag, 30. Juli 2018, Meldung beim RAV

▪ Dienstag, 31. Juli 2018, Publikation geschützter Bereich Job-

Room für RAV-Kunden

▪ Donnerstag, 9. August 2018, öffentliche Ausschreibung, 

arbeit.swiss oder Abmeldung

▪ Nationale und kantonale Feiertage sind zu berucksichtigen

RAV Thurgau
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Zusammenarbeit Arbeitgeber und RAV

RAV

 Meldung offener Stellen

 Zustellung Dossiers passender Kandidaten

 Information über Entscheid (keine Begründung)

  

Hohe Arbeitslosigkeit in 

Berufsgruppe/Region?
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RAV Thurgau
RAV Thurgau
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Von der Stellenmeldepflicht betroffene Branchen
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Von der Meldepflicht betroffene Berufe

Die Liste mit den betroffenen Berufen kann unter 

www.arbeit.swiss abgerufen werden.

((Verlinkung einfügen auf die Seite mit den Berufen!!!))

http://www.arbeit.swiss/
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Liste 2017 ≥ 8 %

Die Liste 2018 wird im

Mai 2018 publiziert
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Das Meldeverfahren im Detail

Ein Video zur Stellenmeldepflicht kann unter www.arbeit.swiss

abgerufen werden.

((Verlinkung einfügen auf das Erklärvideo !!!))

http://www.arbeit.swiss/
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Welche Stellen müssen gemeldet werden?

▪ Ab Juli 2018: Berufsarten mit Arbeitslosigkeit ≥ 8 %

▪ Ab Januar 2020:  Berufsarten mit Arbeitslosigkeit ≥ 5 %

Wie können Stellen gemeldet werden?

▪ Online: www.arbeit.swiss

▪ An RAV: per E-Mail, telefonisch oder am Schalter
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Keine Meldepflicht für …

▪ Stellen, die durch Stellensuchende besetzt werden, welche 

bei einem RAV gemeldet sind.

▪ Stellen innerhalb eines Unternehmens, die mit internen 

Personen besetzt werden, welche seit mindestens 

6 Monaten angestellt sind. 

▪ Weiterbeschäftigung von Lernenden nach Lehrabschluss.

▪ Beschäftigungen, die maximal 14 Kalendertage dauern.

▪ Anstellungen von Personen, die mit Zeichnungs-

berechtigten im Unternehmen durch Ehe oder durch 

eingetragene Partnerschaft verbunden oder in gerader 

Linie oder bis zum ersten Grad in der Seitenlinie verwandt 

oder verschwägert sind.
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Was ist bei der Stellenmeldung anzugeben?

▪ Gesuchter Beruf

▪ Tätigkeit, einschliesslich spezieller Anforderungen

▪ Arbeitsort

▪ Arbeitspensum

▪ Datum des Stellenantritts

▪ Art des Arbeitsverhältnisses (befristet oder unbefristet)

▪ Kontaktadresse

▪ Name des Unternehmens
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Ablauf Stellenmeldung

▪ Der Arbeitgeber erhält vom RAV innerhalb von drei Arbeits-

tagen nach der Meldebestätigung eine Rückmeldung und 

Kandidatenvorschläge. 

▪ Der Arbeitgeber teilt dem RAV mit, welche Kandidatinnen/ 

Kandidaten er zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen 

und ob er eine der vorgeschlagenen Personen angestellt hat.  

5 Arbeitstage nach der Publikation der Stelle im geschützten 

Bereich des Job-Rooms kann der Arbeitgeber die Stelle 

öffentlich ausschreiben.
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Neues Internet-Portal des Bundes: www.arbeit.swiss
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Job-Room Unternehmerzugriff

Auf www.arbeit.swiss registrierte Unternehmen können ihre 

ausgeschriebenen Stellen selbst bewirtschaften, Kandidaten 

suchen und stellensuchende Personen direkt über ein Kontakt-

formular anfragen. 
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Auswirkungen auf die RAV

▪ Chance, sich als Vermittler von qualifizierten Arbeitskräften 

weiter zu profilieren (Arbeitgeberservice Thurgau)

▪ Implementierung neuer digitaler Lösungen (arbeit.swiss)

▪ Aufwand und Kosten für die RAV

RAV Thurgau



Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV

26

Fazit 

▪ Ob der Inländervorrang wirklich greift, hängt vor allem von 

den Arbeitgebern ab

▪ Vorwiegend Arbeitsstellen mit hohen saisonalen 

Schwankungen betroffen

▪ SECO und Kanton bemühen sich, die Stellenmeldepflicht 

für die Unternehmen so einfach wie möglich zu gestalten 

(Meldungen online, telefonisch oder schriftlich möglich)

▪ Verschiedene offene Fragen in der Umsetzung und 

Wirkungsmessung 

RAV Thurgau
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RAV Frauenfeld Antonino Meli 058 345 55 20

RAV Kreuzlingen Reto Moser 058 345 55 80

RAV Amriswil Rudolf Brander 058 345 17 45
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Wichtige Kontakte

Alle Informationen zur Stellenmeldepflicht gibt es unter

www.arbeit.swiss 

Infoline ab 16. April 2018: Telefon: 058 345 56 60

Ansprechpersonen Arbeitgeberservice:

RAV Frauenfeld Antonino Meli 058 345 55 20

RAV Kreuzlingen Reto Moser 058 345 55 80

RAV Amriswil Rudolf Brander  058 345 17 45
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


